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Die Kriegerwitwen ſollen in erſter Linie in den Stand

geſetzt werden , möglichſt aus eigenen Kräften ihren Hausſtand
weiterzuführen und ihre Kinder ſo zu erziehen und ausbilden

zu laſſen , daß dieſe dereinſt ihren Lebensunterhalt in einer ihren

Fähigkeiten angepaßten Tätigkeit erwerben können ; ein Herabſteigen
unter die frühere ſoziale Stellung ſoll tunlichſt verhindert und

der Aufſtieg der Tüchtigen nach Möglichkeit gefördert werden ) .

3. Das Verhältnis des Badiſchen Heimatdanks

zur Nationalſtiftung .

Das einigende Band , das die Fürſorgetätigkeit des Bad .

Heimatdanks mit ähnlichen Beſtrebungen in andern Bundes⸗

ſtaaten verbindet , führt über den Reichsausſchuß der Kriegs -

beſchädigtenfürſorge und die Nationalſtiftung für
die Hinterbliebenen der im Krieg Gefallenen .

Über die erſtgenannte Einrichtung ſagt der „ Heimatdank “ ,

das Nachrichtenblatt über die ſoziale Kriegsteilnehmerfürſorge im

Königreich Sachſen , in Nr . 1, 3. Jahrg . vom 1. Januar 1917 ,

S . 2 :

„ Der Reichsausſchuß , zu deſſen Gründung es im

September 1915 kam , bildet die Zuſammenfaſſung aller unter

ſtaatlicher Leitung tätigen Fürſorgeorganiſationen des Reiches zu

einer anregenden , beratenden und begutachtenden Stelle , welche die

gemeinſamen Intereſſen der Hauptfürſorgeorganiſationen wahr —
nehmen , durch Austauſch der allerwärts gemachten Erfahrungen

ſowie wiſſenſchaftliche Durchdringung der grundſätzlichen Fragen

ihre gemeinſame Arbeit fördern , das Zuſammenarbeiten der

einzelnen Fürſorgeorganiſationen untereinander regeln und auf die

Reichsgeſetzgebung , ſoweit ſie ſich mit den einſchlagenden Fragen

befaßt oder befaſſen ſoll , ſachdienlichen Einfluß gewinnen will .

Der Reichsausſchuß der Kriegsbeſchädigtenfürſorge ſetzt ſich
aus den von den einzelſtaatlichen Organiſationen abgeordneten
Vertretern dergeſtalt zuſammen , daß jeder Bundesſtaat ohne

Unterſchied der Größe eine Stimme beſitzt. Dem Reichsausſchuß
iſt zur Durchführung ſeiner Ziele der Reichsarbeits - ⸗

) Die erweiterten und vertieften Aufgaben der ſozialen Kriegs⸗

hinterbliebenenfürſorge , wie ſie in der neuen Faſſung von § 2 und 3 der

N. St . zum Ausdruck kommen , werden auch bei einer Neuaufſtellung der

Satzung des B. H. D. in 8 3berückſichtigt werden .



ausſchuß der Kriegsbeſchädigtenfürſorge angegliedert , der aus

je zwei Vertretern der norddeutſchen , mitteldeutſchen und ſüd⸗

deutſchen Hauptfürſorgeorganiſationen gebildet wird und ſich
durch Zuwahl von Mitgliedern ergänzen kann . Zur Behand⸗
lung grundſätzlicher Fragen ſind 10 Sonderausſchüſſe gebildet
worden . Zur Erledigung der laufenden Geſchäfte dient die

Reichsgeſchäftsſtelle ( Berlin W 10 , Königin Auguſta⸗
ſtraße 19, J) .

Der Reichsausſchuß gibt als Ankündigungsblatt und als

wiſſenſchaftliches Fachblatt eine Zeitſchrift unter dem Titel

„ Die Kriegsbeſchädigtenfürſorge “ ) und die dem

Verkehr des Reichsausſchuſſes mit den Hauptfürſorgeorganiſationen
dienenden „Mitteilungen “ heraus .

Die Beſchlüſſe , die der Reichsausſchuß faßt , haben im

Bereiche der einzelnen Hauptfürſorgeorganiſationen nicht eine

die örtlichen Fürſorgeſtellen und ihre Mitarbeiter unmittelbar

bindende Kraft . Vielmehr gehört dazu für jeden einzelnen
Beſchluß deſſen Annahme und Bekanntgabe durch die betreffende

Hauptfürſorgeorganiſation . Das Anſehen aber , das der Reichs⸗

ausſchuß genießt und das Vertrauen , das er ſich durch gründ —

liche, wertvolle und erfolgreiche Arbeit bei allen Ständen und

Verbänden erworben hat , gibt ſeinen Beſchlüſſen ein Gewicht ,

dem ſich die einzelne Hauptfürſorgeorganiſation nicht ohne Not

entziehen wird .

In ähnlicher Weiſe iſt auch für einen Zuſammenhang der

Kriegshinterbliebenenfürforge im ganzen deutſchen

Reich geſorgt .
Die ſoziale Kriegshinterbliebenenfürſorge des Badiſchen

Heimatdankes ſteht in enger Beziehung und in organiſchem
Zuſammenhang mit den gleichen Beſtrebungen der „ National⸗
ſtiftung für die Hinterbliebenen der im Krieg
Gefallenen “ , die inſofern erweiterte Ziele hat , als ſie ihre
fürſorgeriſche Wirkſamkeit auf das ganze Reichsgebiet ausdehnt ! “) .
Dieſe N. St . wurde kurze Zeit nach Kriegsausbruch von einigen

) Die Zeitſchrift führt jetzt den Titel : „ Die Kriegsbeſchädigten⸗
und Kriegerhinterbliebenenfürſorge “ und iſt Fachorgan der beiden bezeich⸗
neten Zweige der ſozialen Kriegsfürſorge .

) Über den innern Zuſammenhang des Reichsausſchuſſes der Kriegs⸗

beſchädigtenfürſorge mit der N. St . vergleiche Zeitſchr . : „ Die Kriegs⸗

beſchädigtenfürſorge “ 1918 , Nr . 9, S. 379 ff.
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weitſchauenden , edeldenkenden , ſozialgeſinnten Männern , zu denen

namentlich der jetzige geſchäftsführende Vizepräſident , Kommerzien⸗
rat Emil Selberg , gehört , in der Reichshauptſtadt gegründet
mit der Abſicht , eine der Größe und Bedeutung des beginnenden

Weltkrieges entſprechende Reichszentraliſation des geſamten
Spenderweſens für die Hinterbliebenen der im Krieg Gefallenen

zu ſchaffen .

Über Zweck und Aufgabe der Stiftung gibt § 2 der

neuen Satzung Aufſchluß . Der urſprünglich eng begrenzte
Aufgabenkreis der N. St , zu dem zunächſt nur die Gewährung
von Barunterſtützungen zur Beſtreitung des Lebensunterhalts

der Witwe und der Erziehung der Waiſen gehörte , wurde nach⸗

träglich durch die Aufnahme aller andern Arten der ſozialen
Hinterbliebenenfürſorge erweitert .

Auch der Perſonenkreis der Kriegshinterbliebenen
wurde unabhängig von dem geſetzlichen Begriff „Hinterbliebene “
gegenüber der früheren Faſſung der Satzung weiter ausgedehnt .
Er wird in § 3 folgendermaßen umſchrieben :

„ Als im Kriege gefallen gelten alle , die während des

gegenwärtigen Krieges im Heere , in der kaiſerlichen Marine , in

der kaiſerlichen Schutztruppe oder in der militäriſchen Zwecken
dienenden Krankenpflege Dienſte geleiſtet haben und während der

Ausübung ihres Dienſtes verſtorben ſind oder hierbei Beſchädi —
gungen am Körper oder an der Geſundheit erlitten haben , die

nachträglich den Tod zur Folge hatten .
Wer während dergleichen Zeit infolge feindlicher Handlungen

(3. B. durch Fliegerangriffe , feindliche Einfälle oder als Zivil⸗
gefangener oder Geiſel ) ſein Leben verloren oder Schädigungen
am Körper oder an der Geſundheit erlitten hat , die den Tod

zur Folge hatten , ſteht den im Kriege Gefallenen gleich . Als

Hinterbliebene kommen zunächſt die Witwen und Waiſen in

Betracht .
Ferner können Verwandte aufſteigender Linie , Geſchwiſter ,

Pflegekinder , uneheliche Kinder, ſonſtige Angehörige ſowie ſchuldlos

geſchiedene Ehefrauen in den Kreis der Fürſorge einbezogen werden .

Dieſe Hilfe wird in der Regel davon abhängig zu machen ſein,
daß der Verſtorbene zu deren Unterhalt beigetragen hat . “

Die unter dem 12 . Juli 1917 durchgeführte Neuaufſtellung
der Satzung der N. St . brachte auch hinſichtlich ihrer Organi —
ſation einige Anderungen.



E

e

Die Organe der Nationalſtiftung ſind jetzt:
1. das Präſidium , 2. der Beirat , 3. der Hauptausſchuß , 4. die

Landesausſchüſſe . Über Aufgabe und Zuſtändigkeit der einzelnen
Organe geben die Paragraphen 6 —18 der Satzung näheren
Aufſchluß . Das Präſidium iſt das eigentliche verwaltende und

beſchließende , der Beirat das gutachtliche Organ , der Haupt⸗

ausſchuß übt hauptſächlich die Kontrolle im Rechnungsweſen aus .

Der Beirat hat die bisher von dem Arbeitsausſchuß der

Kriegerwitwen - und Waiſenfürſorge ausgeübte Tätigkeit als

Beratungsſtelle in einem größeren Umfang übernommen . Dabei

wurden neben Vertretern der einzelnen Landesausſchüſſe , nicht
nur Mitgliedern des Reichstags und des Bundesrats Sitz und

Stimme und damit Gelegenheit zu einer ſchätzenswerten Mit

arbeit gegeben , ſondern auch andern hervorragenden Männern

und Frauen , die ſich bisher auf dem Gebiete ſozialer Fürſorge

ausgezeichnet haben . So beſteht die ſichere Gewähr , daß die

N. St . auch weiterhin in ganz Deutſchland auf allen Gebieten

der freiwilligen Kriegshinterbliebenenfürſorge leitend und richtung —
gebend die Führung behalten wird .

Der Ausbau der N. St . hat ſich bis heute in der Weiſe
entwickelt , daß in allen Bundesſtaaten Landesausſchüſſe gebildet
worden ſind, die ihrerſeits wieder , je nach der Eigenart des

Landes , Unterorganiſationen geſchaffen haben mit einer mehr
oder weniger ſtraffen Zentraliſation .

Zwiſchen dem Verein Badiſcher Heimatdank und der National⸗

ſtiftung wurde zum Zwecke einer gemeinſamen , erſprießlichen Wirk —

Anl . 4. ſamkeit ein Abkommen herbeigeführt , deſſen erſter Paragraph
S . 234 ) lautet :

Der Verein „Badiſcher Heimatdank “ ſtellt ſeine

Organe in der Weiſe in den Dienſt der „ National⸗

ſtiftung “, daß der Vorſtand des Landesausſchuſſes der

Kriegshinterbliebenenfürſorge — als badiſcher Landes⸗

ausſchuß der N. St . —, die Bezirks - und Ortsaus⸗

ſchüſſe , ſowie die örtlichen Fürſorgeſtellen die Aufgaben

der N. St . nach deren Satzung und nach den Grund⸗

ſätzen erfüllen , die von den Organen der N. St . für

5 die Ausübung der Fürſorge aufgeſtellt werden .

Geſuche von Hinterbliebenen um Geldzuwendungen aus den

Mitteln der N. St . ſind in Baden deswegen nicht an das Prä —⸗

ſidium der Stiftung nach Berlin , ſondern bei der örtlichen

Fürſor

einzur⸗
oder 8

N. St .
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Fürſorgeſtelle des Wohn - oder Aufenthaltsortes des Bedürftigen

einzureichen , durch die eine Entſchließung des zuſtändigen Bezirks⸗

oder Ortsausſchuſſes oder des Badiſchen Landesausſchuſſes der

N. St . herbeigeführt wird .

Zur Erreichung ihrer großzügigen Aufgabe dienen der N. St .

folgende Stiftungsmittel :

a) Die ihr bei der Errichtung bereits zugewendeten

Kapitalien und Wertſachen ,
b) die ihr durch Sammlungen , anderweite Veranſtal —

tungen , letztwillige Verfügungen oder ſonſt zufließenden

Zuwendungen .
Die Stiftung fand bisher für ihre Ziele reiche Zuwendungen

aus allen Kreiſen des deutſchen Volkes . Ihr Vermögen betrug
Ende 1914 etwa 2 250000 / , 1915 faſt 15 Millionen , Ende

1916 ungefähr 76 Millionen 5 am 31 . Dezember 1917 rund

107 Millionen 8 Aus Baden ſind der N. St. vor der

Gründung des B . H . D. 352 000 zugefloſſen , die mit der

Abrechnung auf Ende 1916 dem badiſchen Vermögensanteil
an der N. St . überwieſen wurden . Dieſe Gelder ſollten nach

dem urſprünglichen Plan erſt nach dem Kriege zur Verteilung

kommen ; die in der langen Kriegszeit entſtandene Not der

Kriegshinterbliebenen ließ aber eine frühere Verwendung der

reichen Mittel als geboten erſcheinen .

Die für die Aufgabe der Kriegshinterbliebenenfürſorge im

Reiche geſammelten Gelder werden zunächſt Eigentum der N. St .

Von dieſen Mitteln fließen 10 in einen Ausgleichsfonds

für leiſtungsſchwache Bezirke *) , ein weiterer Betrag an die

Reichsmarineſtiftung , die für die Angehörigen der Marine

allein ſorgt , der Reſt verbleibt den Staaten , aus deren Gebiet

die Beträge ſtammen und wird für Baden der Kaſſe der Bad .

Bank auf Konto der N. St . für Rechnung des Landesausſchuſſes

der Kriegshinterbliebenenfürſorge des B. H. D. zugewieſen . Die

Verfügungsgewalt darüber beſchränkt ſich auf die Grenzen , in

denen alljährlich das Präſidium der N. St . für alle Landes —

ausſchüſſe gleichmäßig die Verfügung zuläßt

In den Ausgleichsfonds kommen aber nicht nur dieſe

Abzüge aus den Sammlungen der einzelnen Bundesſtaaten , ſondern

) Die 58
000

aus dem Ausgleichsfonds an Baden betrug bis

Ende 1917 rund 35 000 / ; für die Zeit vom 1. Juli 1918 bis 30. Juni

1919 wurden für Vudei 22 000 % zur Verfügung geſtellt .
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auch die Gelder , die der N. St . aus dem Reichsausland zugegangen

ſind , und dieſe Zuwendungen ſind nicht unerheblich ; ſie betrugen
bis zum 31 . Dezember 1917 über 6 Millionen Mark . Außer⸗

gewöhnliche Verhältniſſe haben bewirkt , daß der Ausgleichsfonds
mit 5 Millionen im Jahre 1916 bis zum Jahre 1918 auf die

dreifache Höhe angewachſen iſt . Die für das Jahr 1918 zu ver⸗

wendende Summe ſoll 8 „ , alſo 1200 000 / , betragen , wovon

ein großer Betrag auch zur Unterſtützung deutſcher Kriegshinter⸗
bliebenen im Ausland verwendet werden wird .

Die Reichsmarineſtiftung iſt ſeit 1859 die all⸗

gemein anerkannte Zentrale für die private Wohltätigkeit in der

Kaiſerlichen Marine und wird als ſolche ehrenamtlich verwaltet .

Sie ſorgt im Gegenſatz zu anderen großen Stiftungen und

Vereinen nicht nur für Kriegsinvalide und deren Hinterbliebene
ſowie für Witwen und Waiſen von Kriegsteilnehmern , ſondern

ſie betätigt ſich auch zum Beſten der aktiven und der im Frieden

dienſtbeſchädigten Marineangehörigen ſowie der Friedenshinter⸗
bliebenen der Kaiſerlichen Marine .

Am 17 . April 1916 ſind unter Leitung des Reichsmarine⸗
amts die Vereinbarungen getroffen worden , welche zu einem

Zuſammenſchluß aller an der Marinewohlfahrtspflege beteiligten
Dienſtſtellen , Stiftungen und Vereine geführt haben . Im freien

Einvernehmen miteinander haben ſich die einzelnen Stellen unter

Wahrung der vollen Selbſtändigkeit jedes einzelnen Gliedes

verbunden . Die Arbeitsgebiete wurden gegeneinander abgegrenzt
und Grundſätze feſtgelegt , nach denen übereinſtimmend die Tätig⸗
keit aller Einzelſtellen ſich aufbauen ſoll “) .

Zwiſchen der N. St . und Reichsmarineſtiftung wurde vor

kurzem ein geſchäftliches Übereinkommen abgeſchloſſen . Nach
Ziffer III des getroffenen Abkommens werden alle Unterſtützungs⸗
anträge von Angehörigen der Kaiſerl . Marine , die der Reichs⸗
marineſtiftung zugehen , an die amtlichen Fürſorgeſtellen ( Bezirks⸗
und Ortsausſchüſſe ) der N. St . zur Prüfung und Stellungnahme
überſandt . Dieſe ſind berechtigt , Beträge bis zur Höhe von

40 % aus Mitteln der Reichsmarineſtiftung ſelbſtändig zu

bewilligen . Anträge , die abzulehnen wären , wie ſolche , die

) S. K. 1917 , Nr . 4, S . 50 . Literatur : „ Die Geſchichte der

Reichsmarineſtiftung “ , Verlag Reichsmarineamt Berlin W 10, Königin
Auguſtaſtraße 38/42 , ſowie das „Nachrichtenblatt der Reichsmarineſtiſtung “ .
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40 / überſteigen , ſind der Reichsmarineſtiftung mit eingehender
Begründung zur Entſcheidung vorzulegen .

Im Spätjahr 1917 ging dem Landesausſchuß der Kriegs

hinterbliebenenfürſorge des B. H. D. durch Vermittlung S . K. H.
des Großherzogs vom Deutſchen U - Boot - Verein e . V.

in Berlin - Friedenau die reiche Spende von 15000 / mit dem
Wunſche zu , daß dieſe Stiftungsmittel im Benehmen mit der

Reichsmarineſtiftung den Angehörigen von Offizieren , Deckoffizieren
und Mannſchaften der Marine , hauptſächlich der Unterſeeboote ,
in einmaligen Unterſtützungen auf eine Reihe von Jahren zum

Zwecke einer beſſeren Erziehung der Kinder oder der Schaffung
einer neuen Exiſtenz zugute kommen ſollen .

Eine andere Organiſation , die einem beſonderen Teil der

deutſchen Wehrmacht ihre Fürſorge widmet , iſt die deutſche
Kolonialkriegerſpende für Krieger , Kriegs
gefangene , Kriegswitwen und - waiſen ; der Für⸗

ſorgekreis iſt durch den Namen näher umgrenzt .

Die Anforderungen von Kriegshinterbliebenen an eine Geld —⸗

fürſorge durch den B. H. D. ſind ſchon recht groß und werden

nach dem Kriege ,wie zu erwarten iſt , noch viel größer werden —

Deswegen wurden ſchon mit der Durchführung der Organiſation
auch die nötigen Schritte zur Erlangung der für dieſe Fürſorge —
tätigkeit notwendigen Mittel eingeleitet

Das Ergebnis einer kurz nach der Gründung des Vereins

im Lande vorgenommenen Sammlung , für die ein wirkungs⸗
voller Aufruf die Herzen und die Hände des badiſchen Volkes

öffnete , betrug über 2 Millionen , die hälftig den beiden Landes⸗

ausſchüſſen gut geſchrieben wurden . Bis zum 1. Oktober 1918
ſind beim Geſamtvorſtand Stifterbeiträge und Spenden im

Betrage von über 3 700 000 % eingegangen . Der Kriegs —
hinterbliebenenfürſorge konnten davon über 1800000 / über —

wieſen werden . Dazu kommen noch etwa 6500 / , die dem

L. A. unmittelbar zugingen .

Zur Gewinnung von weitern Mitteln hat der L. A. auf

Auregung des zu dieſem Zwecke für das ganze Reich gebildeten
Vaterlandsdanks eine Sammlung entbehrlicher Sil —

bergegenſtände veranſtaltet , die in einigen Sammelbezirken
des badiſchen Landes recht namhafte Ergebniſſe erzielt hat .

So tragen alle Schichten der Bevölkerung in verſchiedenen
Formen gern und freudig dazu bei , Mittel zu erlangen ,mit

3



denen die Not derjenigen gelindert werden ſoll , welche durch den

Tod eines Familienangehörigen auf dem Feld der Ehre in

beſonderem Maße Opfer dieſes Krieges geworden ſind.
Der N. St . wurden im Laufe der letzten Jahre eine Anzahl

von Sonderſtiftungen angeſchloſſen , die deren Aufgaben
erweitern und ergänzen und mit ihren Mitteln vielfach da ein —

zutreten in der Lage ſind , wo die reichsgeſetzliche Geldverſorgung

nicht ausreicht und die freiwillige Geldfürſorge der N. St . und

des B . H .D. wegen entgegenſtehender Beſtimmungen ihrer Satzung

zu helfen nicht im Stande iſt .

Die Unterſtützungen aus Sonderſtiftungen können nicht nur

in der Form einmaliger Zuwendungen , ſondern auch als lau⸗

fende Zuſchüſſe auf einige Jahre bewilligt werden . Insbeſondere

kommen hier in Betracht : Größere Unterſtützungen an kinder

reiche Familien , Beiträge zur Tilgung erheblicher Schulden ,

ferner Unterſtützungen für Kinder aus erſter Ehe von Krieger⸗

witwen , für Schwiegereltern und für ſolche Perſonen , die der

Gefallene in Folge einer moraliſchen Verpflichtung tatſächlich
unterhalten oder weſentlich unterſtützt hat ; auch Kriegerwitwen ,

welche wieder geheiratet haben , können im Falle der Unter⸗

ſtützungsbedürftigkeit Beihilfen erhalten .

Weiter können Mittel gewährt werden für Heranbildung
der Jugend , ſowohl um beſonders begabten Kindern niederer

Kreiſe den Aufſtieg zu höherer beruflicher Tätigkeit zu ermög⸗

lichen, wie auch um Kriegerwaiſen , die dem Facharbeiter - oder

Handwerkerberuf zugeführt werden ſollen , eine ordnungsmäßige

Lehrzeit zu ermöglichen .

Außerdem kommen für Sonderſtiftungen in Betracht die

Fälle , in denen Kriegerwitwen ſich in einem ausſichtsreichen

Beruf ausbilden wollen und Beihilfen für die Ausbildungszeit

bedürfen . Häufig werden gerade in dieſen Fällen größere

Mittel erforderlich ſein , zumal dann , wenn während der Aus —⸗

bildungszeit zur Beaufſichtigung von Kindern eine Hilfe im

Haushalt nötig iſt .

Endlich können aus Sondermitteln auch Angehörige ver⸗

mißter Kriegsteilnehmer unterſtützt werden , um ſie vor Not

zu ſchützen.
Anträge mit ausführlichen Berichten und Vorſchlägen über

die Höhe der Unterſtützung ſind durch Vermittlung des L. A.

an die N. St . zu richten ( Berlin NW 40 , Alſenſtraße 11) .
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Die wichtigſte und für die freiwillige Fürſorgetätigkeit
bedeutungsvollſte Sonderſtiftung iſt die Kruppſtiftung . Dieſe
wurde im Jahre 1916 der N. St . mit 20 Millionen Mark , dem

erhöhten Gewinn des erſten Kriegsjahres , für erweiterte Aufgaben
der Kriegshinterbliebenenfürſorge angegliedert . Nach der Satzung
der „Kruppſtiftung 1915 “ ſind ihre Mittel zu verwenden :

„ a ) zur Fürſorge für die Kinder der im gegenwärtigen
Kriege gefallenen oder vermißten Kriegsteilnehmer ;
hierbei ſind vorzugsweiſe kinderreiche Fami —
lien zu berückſichtigen , bei denen zur f

tung einer dem Stande des Vaters ent⸗

ſprechenden Lebenshaltung der Familie , zur
Ans.

bildung , Erlangung einer ſelbſtändigen Lebensſtellung
oder Verheiratung der 155 oder in ſonſtigen
Bedürfnisfällen die Gewährung von Beihilfen an⸗

gezeigt erſcheint ; Bedürftigkeit im engeren Sinne und

Fehlen eines Vermögens ſollen hierfür nicht eine not⸗

wendige Vorausſetzung ſein ;
b) ferner zur Fürſorge für ſolche Angehörigen der im

gegenwärtigen Kriege gefallenen oder vermißten Kriegs⸗
teilnehmer , denen die N. St . nach § 2 ihrer Satzung
aus anderen Mitteln nicht in ausreichendem Maße
beiſtehen kann , bei denen aber eine Hilfeleiſtung nach
Lage des Falls wünſchenswert erſcheint ; als Ange—⸗
hörige gelten : Ehegatten , Verwandte , Verſchwägerte ,
Verlobte und andere dem Kriegsteilnehmer nahe⸗

ſtehende Perſonen .

Nach Maßgabe dieſer Satzungsvorſchriften können aus dem

überwieſenen Betrage an Hinterbliebene einmalige Beihilfen bis

zu 1000 / oder laufende Unterſtützungen auf höchſtens 3 Jahre
bis zum Höchſtbetrage von jährlich 500 / vom Landesausſchuß
bewilligt werden . In geeigneten Fällen können dieſe Beihilfen
auch zum Zwecke der Anſiedlung von A ee dienen .

Die Bewilligungen haben nach Prüfung der Verhältniſſe
der Hinterbliebenen durch die örtlich zuſtändige Stelle vonſeiten des

Landesausſchuſſes unmittelbar zu erfolgen . Eine Weiter⸗

verteilung des überwieſenen Betrages an die dem Landesausſchuß
untergeordneten Organe iſt nicht zuläſſig . “

Die Bedeutung der Kruppſtiftung liegt darin , daß der
Kreis der Bezugsberechtigten ſehr weit gezogen iſt und daß in
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dieſen namentlich auch ſolche Hinterbliebene aus ſozial gehobenen
Ständen einbezogen ſind , deren Hilfsbedürftigkeit nicht zahlen —

mäßig nachgewieſen werden muß. Der Aufſtieg der Tüchtigen
kann im weiten Umfang gefördert werden .

Auch die „ Kriegsſpende Deutſcher Frauendank “

wurde mit der N. St . und damit mit dem B. H. D. in Ver⸗

bindung gebracht . Dieſe Spende iſt das Ergebnis einer Samm⸗

lung innerhalb einer großen Anzahl deutſcher Frauenverbände

aller Konfeſſionen und Richtungen , zu deren Durchführung ſich

im Jahre 1915 im Großherzogtum ein Landesausſchuß Baden

gebildet hat. Das Unternehmen verfolgt hauptſächlich den Zweck ,

Familien von Kriegsbeſchädigten , Kriegerwitwen und andern

weiblichen Hinterbliebenen von Kriegsteilnehmern eine geeignete

Berufsausbildung zu gewähren , insbeſondere aber auch Krieger —
mütter zu unterſtützen . Die eine Hälfte des Geſamtergebniſſes der

Sammlung mit zuſammen rund 400 000 / fiel abzüglich eines

Betrages von 10¾ für den Ausgleichsfonds der Kriegshinter —

bliebenenfürſorge des B. H. D. zu , die andere Hälfte wurde unter

ähnlichen Bedingungen dem badiſchen L. A. der Kriegsbeſchädigten —

fürſorge zugewieſen zu Beihilfen an Familien während der Zeit ,
in der der Kriegsbeſchädigte ſich zu Heil - oder Ausbildungszwecken

außerhalb der Familie aufhält , und zu Beihilfen an Familien

Siecher und anderer Schwerbeſchädigter , hauptſächlich aber zu

dem Zwecke, Angehörigen von Kriegsbeſchädigten zu einer ihrer

Begabung entſprechenden Schul - und Berufsausbildung die nötige

Beihilfe zu verſchaffen .

Während für die Verwendung der Spende zu Gunſten der

Familien von Kriegsbeſchädigten ein Sonderausſchuß von Frauen

gebildet wurde , der in enger Verbindung mit dem L. A. der Kriegs⸗

beſchädigtenfürſorge wirkſam iſt , verwaltet der L. A. der Kriegs⸗

hinterbliebenenfürſorge den auf Baden fallenden Teil der Spende

des Frauendanks allein ; ein Frauenausſchuß , der über die

Sammelgelder ſelbſtändig verfügen könnte , wurde nicht gebildet ;

dagegen wurden 3 Frauen aus der Zahl der im Frauendank

vereinigten großen Frauenverbände in den L. A. der Kriegs —

hinterbliebenenfürſorge als Vorſtandsmitglieder aufgenommen ,

ſo daß dieſen ein auf die zweckdienliche Verteilung der Gelder

geeigneter Einfluß gewahrt iſt ) .

C 424 f.,Andere Sonderſtiftungen ſind in A. M. 19,7 , Nr . 44 ,

angegeben .
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Die Unterſtützung bedürftiger Kriegshinterbliebenen aus

Stiftungsmitteln hat bis heute ſchon eine anſehnliche Höhe erreicht .

Im Jahre 1916 gelangten aus der Nationalſtiftung

3½ Million Mark —hierin ſind 870000 / aus der Krupp⸗

ſtiftung enthalten — zur Verteilung ; für das Jahr 1917

wurden etwa 6 Millionen zur Verfügung geſtellt , hierbei betrug
der Anteil der Kruppſtiftung über 1 Million . Für das Jahr

1918/19 wurden 6 —8 Millionen Mark für Unterſtützungs⸗

zwecke in Ausſicht genommen .

Bis zum 1. Oktober 1918 gingen unmittelbar beim badiſchen
L. A. 1232 Unterſtützungsgeſuche ein . Davon wurden 706 den

zuſtändigen Bezirks - oder Ortsausſchüſſen zur Erledigung über⸗

wieſen ; den übrigen Geſuchſtellern konnten Beihilfen im Geſamt⸗

betrag von 103 580 / zugewieſen werden und zwar :

216 Beihilfen mit 29 232 . 50 / aus Mitteln des B. H. D. ,
251 j „ 63 470 7 „ der Kruppſtiftung ,

59 5 „ 10877 . 50 „ „ Sondermitteln der N. St .

Ferner erhielten faſt ſämtliche Bezirks - und Ortsausſchüſſe
vom L. A. Zuſchüſſe ( Mindeſtbetrag 500 / ) im Geſamt⸗

betrag von 90000 / zugewieſen . ( § 17 Ziff. 8 der Satzung . )

Über den Umfang der Unterſtützungen , die bisher von den

Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſen aus den ihnen zur Verfügung

ſtehenden Mitteln gewährt worden ſind, fehlt bis heute noch eine

abſchließende Überſicht.
Seit Mitte September 1917 wurde von dem Geſamtvorſtand

für die Bezirks - und Ortsausſchüſſe eine Kaſſen - und Rech⸗

nungsordnung zunächſt verſuchsweiſe eingeführt . Aus dem

auf Schluß des Kalenderjahres zu fertigenden Rechnungsabſchluß
und der Darſtellung der Einnahmen und Ausgaben nebſt Ver⸗

mögensdarſtellung läßt ſich künftighin in jedem Jahre erſehen ,

welche Zuſchüſſe allgemein oder für außergewöhnliche Aus⸗

gaben wenig leiſtungsfähigen Bezirken aus der Kaſſe des Landes⸗

ausſchuſſes zu machen ſind .
Die Zuweiſung von Beihilfen des Landesausſchuſſes

an die Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſe nach einem gerechten Maß⸗

ſtabe und in einer billigen , alle Wünſche befriedigenden Art und

Weiſe iſt unter den gegenwärtigen Verhältniſſen , die noch keinen

ſicheren Einblick in die allgemeinen und beſonderen , beſtändig

wechſelnden wirtſchaftlichen Verhältniſſe erkennen laſſen , nicht

leicht. Im allgemeinen bildet bei der Verteilung zunächſt die
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Bevölkerungszahl einen Maßſtab unter verſtändiger Berückſichti
gung der größeren oder geringeren Leiſtungsfähigkeit und unter

Annahme eines , bei den zur Zeit noch fehlenden Nachweiſungen
nur ſchätzungsweiſe anzunehmenden Bedürfniſſes in den einzelnen
Bezirken . Ein ſolches Bedürfnis iſt natürlich größer in Induſtrie⸗
gebieten und in den großen Städten , geringer auf dem Lande
mit ſeinen günſtigeren Lebensbedingungen , während andererſeits
auch die erſtgenannten Bezirke mit zahlreichen kapitalkräftigen
Bewohnern viel leiſtungsfähiger ſind , als Landbezirke mit einer

durchweg dem bürgerlichen Mittelſtande angehörigen , meiſt klein —

bürgerlichen Bevölkerung . Die Leiſtungsfähigkeit für die Befrie⸗
digung von örtlichen Anſprüchen kann allerdings überall durch
eine lebhafte , geſchickt durchgeführte Werbetätigkeit in beträcht⸗
lichem Umfang erhöht werden , und dies iſt da und dort ſchon
mit erfreulichem Erfolg geſchehen , während andere Bezirke in

ſelbſtgenügſamer Weiſe ſich auf die mühelos zu erwerbenden

Mittel des Landesausſchuſſes verlaſſen . Wenn auch ſolche
ſäumigen Bezirke im Intereſſe der bedürftigen Hinterbliebenen
bei der Verteilung nicht unberückſichtigt bleiben ſollen , ſo iſt

doch zu bedenken, daß für eine fruchtbare Fürſorgetätigkeit die

ſich nur in mäßigen Grenzen bewegenden Zuſchüſſe des L. A.

den Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſen das Fehlen eigener Mittel

nicht zu erſetzen vermögen , und eine ſtändige Mahnung zu einer

ausgedehnten Werbetätigkeit iſt von Zeit zu Zeit ſehr augebracht .
Aus den angegebenen Gründen wurden bisher für alle Landbe ; zirke
ziemlich gleichmäßige Zuſchüſſe vorgeſehen , während die

Ortsausſchüſſe erheblich höhere Beträge erhielten . Beſondere An⸗

träge auf eine beſtimmte Summe werden nach Tunlichkeit bewilligt ,
ohne daß es aber bisher mit Rückſicht auf die vorhandenen Mittel

möglich war , allen Anträgen in vollem Umfange zu entſprechen .
So muß die jetzt einzig mögliche Verteilungsart noch als

unbefriedigend bezeichnet werden . Ein beſſerer Verteil ungsplan
auf genauer rechneriſcher Grundlage wird erſt nach dem Kriege
aufzuſtellen möglich ſein, wenn ſich die Zahl der vorhandenen
Kriegshinterbliebenen beſſer überſehen läßt , wenn Art und Umfang
ihrer Bedürftigkeit und ein beſtimmter , auf Grund der neugeord⸗
neten Verhältniſſe feſtzuſtellender Maßſtab für ein ſoziales
Exiſtenzminimum durch die praktiſche ſoziale Fürſorgetätigkeit
genauer bekannt geworden und wenn eine Überſicht gewonnen iſt
über die vorhandenen Unterſtützungsmittel .
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